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Jugendamt 

Pflegeelternbrief 2023 

des Landkreises Eichsfeld 



 
 

    

 

  

     
 

  

 

 

  

    

    

    

  

 
  

  
 

  

   
    

 

       

         

  

        

         

         

 

       

  

 

         

      

 

         

  

   

 

  

    

   

    

 

 

                        

 

 

 

 

   

  

  

    

   

 

 

 

 

 

 

    

  

    

  

 

 

  

    

    

    

 

 
 
 

 

     

       

         

 

        

         

         

       

  

 

   

    

   

 

   

  

  

    

  

    

  

 

 

  

    

    

    

 

 
 
 

 

     

       

         

 

        

         

         

       

  

 

   

    

   

 

   

  

  

Höhe der laufenden Leistungen zum Unterhalt 

Gemäß § 39 Abs. 5 SGB VIII gelten ab dem 01. Januar 2023 die unten abgedruckten Pau-

schalbeträge für Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege: 

Altersgruppe Kosten der 

Erziehung 

Materielle 

Aufwendungen 

Gesamt-

betrag 

0 bis 6 Jahre 275,00 € 639,00 € 914,00 € 

6 bis 12 Jahre 275,00 € 783,00 € 1058,00 € 

12 bis 18 Jahre 275,00 € 919,00 € 1194,00 € 

Unfallversicherung jährlich 

pro betreuendem Pflegeelternteil 
182,53 € 

jährlich 

Alterssicherung monatlich 

pro Pflegekind für ein Pflegeelternteil 42,53 € 

Zusätzlich können zu besonderen Anlässen Beihilfen lt. Annex-Katalog beantragt werden. Soll-

te Ihnen dieser noch nicht vorliegen, bitten wir um Rückmeldung, dass Ihnen ein Annex-

Katalog zugesandt wird. 

Für alle Anträge ist ein formloser, schriftlicher Antrag 14 Tage vor dem Ereignis erforderlich. 

Da sämtliche Zusatzleistungen als Teil der Hilfen zur Erziehung gelten, liegt das Antragsrecht 

beim Sorgerechtsinhaber. In den meisten Fällen ist daher eine Vollmacht durch den bzw. die 

Inhaber/in des Antragsrechts erforderlich. 

Der Jugendhilfeausschuss des Kreistags des Landkreises Eichsfeld beschloss am 07.05.2019 

die Übernahme der Kosten von Pflegeeltern ab dem 01.01.2019 gemäß § 39 Abs. 4 Satz 2 SGB 

VIII für 

1. Eine Unfallversicherung in Höhe des Mindestbeitrages zur gesetzlichen Unfallversiche-

rung, die versicherungspflichtige Vollzeitpflegepersonen der Berufsgenossenschaft für 

Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) zu leisten haben, und 

2. Eine angemessene Alterssicherung in Höhe des hälftigen Mindestbeitrages zur gesetzli-

chen Rentenversicherung für freiwillig Versicherte. 

Die Höhe der maximalen Beiträge entnehmen Sie der obigen Tabelle. 

Sprechzeiten und Erreichbarkeit 

Mo, Di u. Fr: 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

Donnerstag: 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

13:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

und nach Vereinbarung 

Landkreis Eichsfeld (Postanschrift) persönlich finden Sie uns im 

Jugendamt Jugendamt – Beratungsstelle Worbis 

Friedensplatz 8 Friedensplatz 1 

37308 Heilbad Heiligenstadt 37339 Leinefelde-Worbis 

Fax. Worbis: 03606 650-9066 

Fax. Heilbad Heiligenstadt: 03606 650-9065 

E-Mail: jugendamt@kreis-eic.de 
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Wichtige Termine 2023 und Informationen für Sie als Pflegefamilie: 

• Der SKF e.V. bietet im Bedarfsfall eine Sprechstunde für Sie an. Bitte rufen Sie in Krisensitua-

tionen dort an. Tel: 036074 31175. 

• Für neue Pflegeeltern und solche, die noch kein Seminar belegt haben, findet wieder der 

Qualifizierungskurs „ … Neu verbunden“ statt. Die drei Module finden an jeweils zwei Abenden 

im September, Oktober und November 2023 statt. Auch bereits aktive Pflegeeltern dürfen sich 

bei Bedarf melden. 

• Das jährliche Pflegeelternwochenende inklusive einem Seminartag wird 2023 in Uder in der 

Bildungs- und Ferienstätte Eichsfeld stattfinden. Vorgesehen ist ein Wochenende im Juni, und 

zwar vom 16. bis 18. Juni 2023. Herr Thomas Lutz vom Zentrum für Traumapädagogik Hanau, 

der uns schon seit 2021 begleitet hat, wird den Seminartag am 17.06.2023 für uns gestalten. 

• Der Pflegeelternverein wird, wie in jedem Jahr, ein Sommerfest veranstalten. Nähere Informa-

tionen werden in der Presse bekannt gegeben. 

• Eine weitere Veranstaltung des Pflegekinderdienstes zu einem aktuellen Thema wird mit Frau 

Benzler-Günther organisiert. Diese Fortbildung wird am 04. November 2023 in Dingelstädt auf 

dem Kerbschen Berg stattfinden. 

• Der Aufbaukurs zum Grundkurs „Neu verbunden“ wird voraussichtlich 2024 wieder stattfinden. 

Zu gegebener Zeit werden wir Sie darüber informieren. 

Zu den Veranstaltungen des Jugendamtes im Jahr 2023 erhalten Sie separate Einladungen. Bei 

Bedarf werden zusätzliche Informationsveranstaltungen des Pflegekinderwesens angeboten. 

Weitere Informationen zum Bereich Adoptionen- und Pflegekinderwesen, entsprechende Anträ-

ge und Formulare sowie das Konzept des Pflegekinderdienstes finden Sie auf der Webseite des 

Landkreises unter: www.kreis-eic.de/pflegekinder 

Für Fragen und Informationen stehen Ihnen Ihre Sachbearbeiter im Pflegekinderdienst gern 

zur Verfügung. 

Ihr Pflegekinderteam des Landkreises Eichsfeld 
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Aktuelle Zuständigkeiten und Ansprechpartner 

Die aktuellen Zuständigkeiten der Sachbearbeiter im Pflegekinderdienst für die jeweiligen Ver-

waltungsgemeinschaften, die im Jahr 2023 gelten, entnehmen Sie der unten aufgeführten Ta-

belle. 

PFLEGEKINDER-

DIENST 

VG/Stadt/Landgemeinde 

Frau Horn 

Sonnenstein und Am Ohmberg, 

Eichsfelder Kessel 

Worbis, Heilbad Heiligenstadt 

Frau Grimm 

Leinefelde, Dingelstädt 

Westerwald-Obereichsfeld 

Eichsfeld-Wipperaue 

Heilbad Heiligenstadt 

Herr Auge 

Uder, Leinetal 

Hanstein-Rusteberg 

Ershausen/Geismar 

Heilbad Heiligenstadt, Dingelstädt 

Lindenberg/Eichsfeld 

zuständig für Erziehungsstellen im gesamten Landkreis 

In Folge der Gebietsreform hat der Landkreis Eichsfeld nun auch die Betreuung von fünf Pfle-

gekindern aus den Orten Hüpstedt, Bickenriede, Beberstedt und Zella inne, welche auf die o.g. 

Mitarbeiter/innen aufgeteilt wurden. 

Ihre Ansprechpartner im Pflegekinderdienst (Leinefelde-Worbis und Heilbad Heili-

genstadt): 

Frau Horn: 03606 650-5188 

Frau Grimm: 03606 650-5189 

Herr Auge: 03606 650-5125 

Ihre Ansprechpartner in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (Leinefelde-Worbis und 

Heilbad Heiligenstadt): 

Frau Otto: 03606 650-5115 (Buchstaben Nachnamen E, T, W) 

Frau Schwerdt: 03606 650-5148 (Buchstaben Nachnamen S) 

Frau Herzberg: 03606 650-5117 (Buchstaben Nachnamen K, U, Y) 

Frau Jankowski: 03606 650-5145 (Buchstaben Nachnamen A-D, V) 

Frau Hesse: 03606 650-5116 (Buchstaben Nachnamen F, Q, R) 

Herr Diete: 03606 650-5165 (Buchstaben Nachnamen I, L) 

Frau Böttner: 03606 650-5119 (Buchstaben Nachnamen G, P, X, Z) 

Frau Diehle: 03606 650-5145 (Buchstaben Nachnamen H, J, M, N, O) 

Im Jahr 2023 können sich Änderungen bei den Buchstaben und den Mitarbeitern ergeben. 
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